
Zusammenfassung
Mit dem Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungs-
rechts (Grundsteuer-Reformgesetz) vom 26.  November 2019 
haben die Bodenschätzung nach dem Bodenschätzungsge-
setz und die gesetzliche Klassifizierung land- und forstwirt-
schaftlicher Flächen nach dem Bewertungsgesetz eine fachli-
che Renaissance erfahren und spielen bei der Bemessung der 
neuen Grundsteuer im Bereich der Land- und Forstwirtschaft 
eine zentrale Rolle. Im folgenden Beitrag wird die verwaltungs-
seitige Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in Thüringen be-
sprochen.
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Summary
The reformed property tax law of November 26, 2019, led to a re-
newed interest in soil taxation as well as the legal classification 
of agricultural and forestry lands. Both play a significant role in 
assessing the new property tax in the areas of agriculture and for-
estry. The following article discusses how the legal requirements 
of the reformed property tax law are being implemented in Thur-
ingia.
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1	 Einleitung

Mit seinem Urteil vom 10. April 2018 hat das Bundesver-
fassungsgericht die Bewertungsvorschriften für die Be-
messung der Grundsteuer für in Teilen verfassungswidrig 
erklärt (Bundesverfassungsgericht 2018). Um den Mangel 
zu beheben, wurde mit dem Grundsteuer-Reformgesetz 
vom 26.  November 2019 dem Bewertungsgesetz (BewG) 
ein neuer siebenter Abschnitt »Bewertung des Grundbesit-
zes für die Grundsteuer ab 1.  Januar 2022« angefügt. Die 
neuen Bewertungsvorschriften folgen, bei einer tatsächlich 
vorgenommenen Aktualisierung der zugrunde liegenden 
Wertansätze und Wertverhältnisse, im Großen und Gan-
zen der bisherigen Bewertungsphilosophie. So wird der 
Grundbesitz für die Grundsteuer weiterhin in die Ver-

mögensarten Grundvermögen sowie land- und forstwirt-
schaftliches Vermögen unterteilt (§ 218 BewG).

Land- und Forstwirtschaft im Sinne des Gesetzes ist 
die planmäßige Nutzung der natürlichen Kräfte des Bo-
dens zur Erzeugung von Pflanzen und Tieren sowie die 
Verwertung der dadurch selbst gewonnenen Erzeugnisse 
(§ 232 BewG). Die wirtschaftliche Einheit (Bewertungs-
einheit, Steuerfall) des land- und forstwirtschaftlichen Ver-
mögens ist der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft. In 
einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft können nach 
dem Gesetzestext 34 verschiedene Nutzungen vorkommen 
(§§ 234, 240 und 242 BewG, siehe Kap. 9 und Tab. 2). Der 
größte Teil der Landesfläche von Thüringen (52 %) wird 
als Landwirtschaftsfläche genutzt (TLS 2022).

Die landwirtschaftliche Nutzung im Sinne des Bewer-
tungsgesetzes ist im Besteuerungsverfahren zunächst von 
den anderen 33 Nutzungen abzugrenzen (gesetzliche Klas-
sifizierung, § 234 BewG). Bei der Mehrzahl aller Nutzun-
gen erfolgt die steuerliche Bewertung durch die Anwen-
dung eines festgelegten Flächenwertes (in Euro; Anlagen 
27 bis 33 zum BewG), welcher mit der jeweils zugehörigen 
Fläche der Nutzung multipliziert wird. Die Bewertung der 
landwirtschaftlichen Nutzung erfolgt gleichermaßen mit 
einem einheitlichen Grundbetrag pro Fläche, hinzu kommt 
jedoch ein Zuschlag für die natürliche Ertragsfähigkeit des 
Standortes, welcher sich nach der Ertragsmesszahl aus der 
Bodenschätzung nach dem Bodenschätzungsgesetz (§ 237 
BewG, § 9 Bodenschätzungsgesetz (BodSchätzG)) bemisst. 
Bodenschätzung und gesetzliche Klassifizierung spielen 
mithin bei der Bemessung der neuen Grundsteuer im Be-
reich der Land- und Forstwirtschaft eine zentrale Rolle.

2	 Grundsteuerreform in Thüringen

Im Zuge der Neugestaltung des Grundsteuerrechts wur-
de den Ländern die Möglichkeit eingeräumt, hinsichtlich 
der Berechnung der neuen Grundsteuer vom Bundesrecht 
abweichende Regelungen zu treffen (siehe Art.  72 Abs.  3 
Satz  1 Nr.  7 Grundgesetz). Thüringen macht von dieser 
Öffnungsklausel keinen Gebrauch und wendet die bundes-
gesetzlichen Regelungen an (TFM 2022).

Die Berechnung der Grundsteuer erfolgt in drei Schrit-
ten. Im ersten Schritt wird der Grundsteuerwert ge-
mäß § 219 BewG festgestellt. Im zweiten Schritt wird der  
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Grundsteuermessbetrag (§ 13 Grundsteuergesetz (GrStG)) 
unter Anwendung der Steuermesszahlen aus den §§ 14 
bzw. 15 GrStG ermittelt. Im dritten Schritt berechnet die 
Gemeinde (§ 1 GrStG) anhand der von ihr festgelegten 
Hebesätze (§ 25 GrStG) die Grundsteuer. Der vorliegende 
Beitrag befasst sich ausschließlich mit den Arbeitsgrund-
lagen für den vorstehend genannten ersten Schritt.

3	B odenschätzung

Zweck der Bodenschätzung ist es, für die Besteuerung der 
landwirtschaftlich nutzbaren Flächen des Bundesgebie-
tes einheitliche Bewertungsgrundlagen zu schaffen. Die 
Bodenschätzung dient auch nichtsteuerlichen Zwecken, 
insbesondere der Agrarordnung, dem Bodenschutz und 
dem Aufbau von Bodeninformationssystemen (§ 1 Bod-
SchätzG). Für die Durchführung der Bodenschätzung ist 
die Finanzverwaltung zuständig (§§ 6, 17 und 18 Bod-
SchätzG).

Bodenschätzungsarbeiten werden auf Ackerland- und 
Grünlandflächen durchgeführt (§ 2 BodSchätzG). Im 
Rahmen der Bodenschätzung wird der Boden auf seine 
Beschaffenheit hin untersucht (§ 1 BodSchätzG). Um das 
Bodenprofil zu ergründen, wird ein 1 m langer Bohrstab in 
den Boden getrieben, in dessen Nut nach dem Wiederhe-
rausziehen der Boden mit seinen Schichten zurückbleibt. 
Die Bodenansprache erfolgt überwiegend visuell und sen-
sorisch (sehen und fühlen des Bodens). Nach der Fest-
stellung wichtiger Bodeneigenschaften wie Gründigkeit, 
Bodenart, Humusgehalt usw. wird die Ertragsfähigkeit des 
Bodens innerhalb einer Zahlenspanne von 7 bis  100 ab-
geschätzt. Der aus landwirtschaftlicher Sicht ertragfähigs-
te Boden erhält die Wertzahl 100 (§ 3 BodSchätzG). Das 
Zutreffen des angewandten Schätzungsverfahrens für die 
Ertragsfähigkeit, insbesondere im mitteldeutschen Raum, 

wurde mehrfach wissenschaftlich untersucht (Rötscher 
2013).

Bei flächendeckender Schätzung wird der Bohrstab in 
einem Raster von 40 m × 40 m in den Boden eingeschla-
gen. Die Flächenschätzung orientiert sich neben der An-
wendung der Schätzungsrahmen für Ackerland und Grün-
land (§ 3 BodSchätzG) gleichermaßen an einer Anzahl aus 
der Masse der Bohrungen herausgehobenen Bodenprofile 
(Musterstücke, Vergleichsstücke; §§ 6 und 7 BodSchätzG; 
Abb.  1), für welche regelmäßig auch bodenphysikalische 
und bodenchemische Analysedaten vorliegen. Für die 
kartenmäßige Darstellung werden gleiche oder ähnliche 
Böden zu einheitlichen (Bodenklassen-)Flächen zusam-
mengefasst (§ 5 BodSchätzG). Stellvertretend für die Bo-
deneigenschaften einer solchen Klassenfläche wird ein ty-
pisches Bodenprofil (§ 8 BodSchätzG) kurz und knapp in 
der Nomenklatur der Bodenschätzung beschrieben (BMF 
1996). Für jede gebildete Klassenfläche wird eine einheit-
liche Wertzahl festgelegt, welche bei Ackerland Bodenzahl 
und bei Grünland Grünlandgrundzahl heißt.

Um neben den Boden- auch bestimmte Standorteigen-
schaften wie beispielsweise die örtlichen klimatischen 
Verhältnisse oder die örtliche Geländegestaltung mit in 
die Bewertung einbeziehen zu können, werden an den 
festgelegten Bodenzahlen bzw. Grünlandgrundzahlen ge-
gebenenfalls Zu- oder Abrechnungen vorgenommen. Das 
Ergebnis ist im Fall des Ackerlandes die Ackerzahl der 
jeweiligen Klassenfläche und im Fall des Grünlandes die 
Grünlandzahl (§ 4 BodSchätzG). Diese Wertzahlen der 
Bodenschätzung (Ackerzahl bzw. Grünlandzahl) bilden 
später die Grundlage für die Berechnung der Ertragsmess-
zahl (§ 9 BodSchätzG).

Die Ergebnisse der Bodenschätzung (§ 10 BodSchätzG) 
werden den Eigentümern und Nutzungsberechtigten der 
Flächen im Verfahren der Offenlegung (§ 13 BodSchätzG) 
bekanntgegeben. Die Offenlegung erfolgt herkömmlich 
anhand von Papierunterlagen (Schätzungskarten und 

Abb. 1: 
Beispiele für Vergleichsstü-
cke der Bodenschätzung aus 
Wangenheim, Landkreis Gotha, 
links Bodenklasse L3Lö mit der 
Bodenzahl 74, rechts Boden
klasse L6V mit der Bodenzahl 44
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Schätzungsbücher). In Zukunft kann die Offenlegung 
der Bodenschätzungsergebnisse aller Voraussicht nach 
auch auf elektronischem Weg im Internet erfolgen (BMF 
2023). Eigentümer und Nutzungsberechtigte können die 
Ergebnisse der Bodenschätzung mittels Einspruch an-
fechten (§ 12 BodSchätzG). Nach Ablauf der gesetzten 
Rechtsbehelfsfrist werden die bestandskräftigen Boden-
schätzungsergebnisse in das amtliche Liegenschaftskatas-
ter übernommen (§ 14 BodSchätzG). Die Ergebnisse der 
Bodenschätzung sind Bestandteil von ALKIS (TMIL 2021).

4	B odenschätzung in Thüringen

In Thüringen liegen für alle Gemarkungen, in denen land-
wirtschaftlich nutzbare Flächen vorhanden sind, Boden-
schätzungsergebnisse vor. Ein Großteil der vorliegenden 
Bodenschätzung stammt zeitlich aus den 1930er bis 1950er 
Jahren (2384 von 2704 Gemarkungen; 88 %). Da die Bo-
denschätzung bei der Erfassung von Bodeneigenschaften 
im Grunde auf langfristig stabile Bodeneigenschaften wie 
beispielsweise die Bodenart (Sand … Lehm … Ton) ab-
stellt, kann im Großen und Ganzen davon ausgegangen 
werden, dass die seinerzeit getroffenen Feststellungen 
(vorbehaltlich der Erfordernisse von Nachschätzungen ge-
mäß § 11 BodSchätzG; siehe unten) nach wie vor zutreffen. 
Auch hierzu liegt eine Reihe von wissenschaftlichen Ab-
handlungen vor (Rötscher 2013).

In 320 der thüringischen Gemarkungen (12 %) sind 
nach 1990 Nachschätzungen gemäß § 11 BodSchätzG 
durchgeführt worden. Entsprechende Bodenschätzungs-
verfahren wurden beispielsweise durch erforderliche 
Nachschätzungsarbeiten auf Rekultivierungsflächen des 
Braunkohletagebaus in Ostthüringen oder des Kies- und 
Sandabbaus sowie durch Flurneuordnungsverfahren ent-
lang der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit, andere örtli-
che Flurneuordnungsverfahren oder Anträge von Flächen-
eigentümern oder Nutzungsberechtigten initiiert.

Bei der Flurneuordnung wird die Bodenschätzung ge-
mäß § 28 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) regelmäßig als 
Wertermittlungsgrundlage herangezogen. Die Amtlichen 
Landwirtschaftlichen Sachverständigen der Thüringer Fi-
nanzämter werden oftmals in Amtshilfe bei der Wertermitt-
lung in Flurbereinigungsverfahren mit tätig (TMLFUN 
2013). Auch andere Stellen in Thüringen verwenden die 
Ergebnisse der Bodenschätzung gemäß § 1 BodSchätzG für 
ihre fachlichen Zwecke, so wird beispielsweise durch die 
Umweltverwaltung nach hessisch-rheinlandpfälzischem 
Vorbild (HLUG 2008) die Bodenschätzung als großmaß-
stäbige Datengrundlage für eine räumlich hochauflösende 
Standort- und Bodenfunktionsbewertung eingesetzt.

Im Zeitraum von 2009 bis 2019 wurden in Thüringen 
alle verfügbaren Bodenschätzungsunterlagen (Schät-
zungskarten und Schätzungsbücher) digitalisiert und im 
Anschluss durch das Thüringer Landesamt für Boden-
management und Geoinformation (TLBG) nach ALKIS 

übernommen. Mithin ist die Bodenschätzung in Thürin-
gen landesweit flächendeckend elektronisch verfügbar und 
kann über die Geoportale (Geoproxy, Thüringenviewer) 
eingesehen sowie über das Thüringer Landesprogramm 
Offene Geodaten downgeloadet werden. Die Digitalisie-
rung der Bodenschätzungsunterlagen in Thüringen kam 
einer umfassenden Inventur der Bodenschätzung im Land 
gleich, auf deren Grundlage erforderliche Nachschätzun-
gen gemäß § 11 BodSchätzG organisiert und durchgeführt 
werden können.

Die Durchführung der Nachschätzung obliegt den 
Schätzungsausschüssen bei den zwölf Thüringer Finanz-
ämtern (§ 18 BodSchätzG). Im Rahmen von Nachschät-
zungen werden zum einen gegebenenfalls fehlende Bo-
denschätzungsflächen ergänzt, zum anderen wird die 
Bodenschätzung inhaltlich überarbeitet, wenn sich die 
Ertragsbedingungen, die den bisherigen Bodenschät-
zungsergebnissen zugrunde lagen (z. B. Bodenverhältnisse, 
Wasserverhältnisse), wesentlich und nachhaltig geändert 
haben oder sich die Nutzungsart (Ackerland/Grünland) 
nachhaltig geändert hat (§ 11 BodSchätzG).

5	 Aktualisierung der Außengrenzen der 
Bodenschätzung in Thüringen

Gemäß § 237 BewG ermitteln sich der Reinertrag der land-
wirtschaftlichen Nutzung und mithin auch der Grund-
steuerwert und die Grundsteuer ab dem 1.  Januar 2025 
für landwirtschaftlich genutzte Flächen auf der Grund-
lage eines einheitlichen Grundbetrages für die jeweiligen 
Eigentumsflächen und einem Zuschlag nach der Ertrags-
messzahl gemäß § 9 BodSchätzG für ebendiese Flächen.

Bereits bei der ursprünglichen Bodenschätzung in den 
1930er bis 1950er Jahren hatte die Bodenschätzung einen 
engen Bezug zum amtlichen Liegenschaftskataster (Rösch 
und Kurandt 1950, S.  97 f.). Zum Hauptfeststellungszeit-
punkt 1.  Januar 2022 (§ 266 BewG) kann sich nunmehr 
einerseits der amtliche Flurstücksbestand gegenüber dem 
Aufnahmezeitpunkt der Bodenschätzung verändert ha-
ben und andererseits können zwischenzeitlich erhebliche 
Veränderungen bei der Flächennutzung durch Bebauung 
(Wohngebiete, Gewerbegebiete usw.) oder Nutzung ehe-
maliger Landwirtschaftsflächen beispielsweise für Ver-
kehrszwecke oder andere Zwecke eingetreten sein. Um 
sicherzustellen, dass bei der mit der Führung des Liegen-
schaftskatasters beauftragten Behörde (§ 14 BodSchätzG; 
TLBG) Ertragsmesszahlen gemäß § 9 BodSchätzG nur 
für diejenigen Flurstücke und gegebenenfalls Teile von 
Flurstücken (!) berechnet werden, für welche auch eine 
landwirtschaftliche Nutzung vorliegt, wurden die Außen-
grenzen der Bodenschätzung in Thüringen im Vorfeld der 
Erklärungsabgabe für die neue Grundsteuer überarbeitet 
(Abb. 2 und Abb. 3).

Die Überarbeitung zielte in Anlehnung an § 11 Abs. 2 
Satz  1 BodSchätzG allein darauf ab, Flächen aus der  
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Bodenschätzung auszuscheiden, die aktuell nicht mehr zur 
landwirtschaftlichen Nutzung gehören. Gegebenenfalls 
fehlende Bodenschätzungsflächen (§ 11 Abs. 2 Satz 2 Bod-
SchätzG) wurden vorerst nicht neu erhoben, sondern in die 
Nachschätzungspläne der Finanzämter (siehe Kap. 4) auf-
genommen. Die Ergebnisse der Aktualisierung der Außen-
grenzen der Bodenschätzung, das heißt die Information 
darüber, dass möglicherweise bisherige Bodenschätzungs-
flächen wegfallen, wurde den Flächeneigentümern und 
Nutzungsberechtigten wiederum im Verfahren der Offen-
legung (§ 13 BodSchätzG) bekanntgegeben.

6	B erechnung der Ertragsmesszahl

Die Ertragsmesszahl drückt die natürliche Ertragsfähigkeit 
einer bodengeschätzten Fläche aus. Sie ist das Produkt einer 
Fläche in Ar und der Acker- oder Grünlandzahl (Wertzah-
len). Bestehen innerhalb einer Fläche mehrere Teilflächen 
mit verschiedenen Acker- oder Grünlandzahlen, so bildet 

die Summe der Produkte der einzelnen Teilflächen in Ar 
und der jeweiligen Wertzahl die Ertragsmesszahl der Ge-
samtfläche (§ 9 BodSchätzG).

Beispiel zur Berechnung der Ertragsmesszahl:

	p 1,0000 ha (100 Ar) großes Flurstück mit folgenden Flä-
chenanteilen der Bodenschätzung:
�0,0500 ha L1Lö 100/100 
0,2000 ha L2Lö 86/86 
0,2500 ha L3Lö 77/71 
0,5000 ha L3Lö 77/75

	p Berechnung der Ertragsmesszahl:  
5 Ar ∙ 100 + 20 Ar ∙ 86 + 25 Ar ∙ 71 + 50 Ar ∙ 77  
= 500 + 1720 + 1775 + 3750  
= 7745

Die Ertragsmesszahl fließt gemäß § 237 BewG in die Be-
wertung der als landwirtschaftliche Nutzung klassifizier-
ten Flächen eines Betriebes der Land- und Forstwirtschaft 
(§ 234 BewG) ein.

Abb. 2: 
Beispiel für eine Bodenschät-
zung auf Flächen, die heute 
nicht mehr als Acker- oder Grün-
land genutzt werden
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Abb. 3: 
Beispiel für die Aktualisierung 
der Außengrenzen der Boden-
schätzung aus Abb. 2,  
rot = Bodenschätzung fällt weg
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7	B erechnung des Grundsteuerwertes 
der landwirtschaftlichen Nutzung

Bei der Ermittlung des Ertragswerts für einen Betrieb 
der Land- und Forstwirtschaft sind die land- und forst-
wirtschaftlichen Nutzungen (…) mit ihrem jeweiligen 
Reinertrag zu bewerten. Der Reinertrag der landwirt-
schaftlichen Nutzung ermittelt sich aus der Summe der 
Flächenwerte; der jeweilige Flächenwert ist das Produkt 
aus der Größe der gesetzlich (als landwirtschaftliche Nut-
zung) klassifizierten Eigentumsfläche des Betriebs und 
den Bewertungsfaktoren der Anlage 27 zum BewG (siehe 
Tab.  1). Die Bewertungsfaktoren Grundbetrag und Er-
tragsmesszahl nach § 9 BodSchätzG sind für jede Eigen-
tumsfläche gesondert zu ermitteln (§ 237 BewG). Für die 
Bewertung der fortdauernden Nutzung wird der ermittelte 
Reinertrag mit dem Faktor 18,6 kapitalisiert, das Ergebnis 
ist der Grundsteuerwert (§ 239 BewG).

Tab. 1: Bewertungsfaktoren aus Anlage 27 zum Bewertungs-
gesetz (BewG)

Grundbetrag pro Ar 2,52 €

Zuschlag pro Ertragsmesszahl 0,041 €

Beispiel zur Berechnung des Grundsteuerwerts:

	p 1,0000 ha (100 Ar) großes Flurstück mit einer Ertrags-
messzahl von 7745

	p Berechnung des Grundsteuerwerts:
�100 Ar ∙ 2,52 €/Ar + 7745 ∙ 0,041 €  
= 252,00 € + 317,54 €  
= 569,54 € 
kapitalisiert mit dem Faktor 18,6  
= 10.593,44 € Grundsteuerwert

Der Grundsteuerwert des gesamten Betriebs der Land- 
und Forstwirtschaft (siehe Kap. 8) wird auf volle 100 Euro 
abgerundet (§ 230 BewG). Wenn der Beispielbetrieb ein-
zig und allein aus der zuvor beschrieben 1 Hektar großen 
Landwirtschaftsfläche bestehen würde, würde der Grund-
steuerwert des Betriebes 10.500 Euro betragen.

8	B etrieb der Land- und Forstwirtschaft

Der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft ist die wirt-
schaftliche Einheit (Bewertungseinheit, Steuerfall) des 
land- und forstwirtschaftlichen Vermögens (§ 232 BewG). 
Bei der Bewertung für die Grundsteuer wird zwischen den 
beiden Vermögensarten land- und forstwirtschaftliches 
Vermögen und Grundvermögen unterschieden (§ 218 
BewG). Dabei ist die Frage zu stellen, ob Wirtschaftsgüter, 
insbesondere der Grund und Boden, Wirtschaftsgebäude 
usw., der landwirtschaftlichen Urproduktion im Sinne des 
Bewertungsgesetzes dienen. Unter landwirtschaftlicher 

Urproduktion wird die planmäßige Nutzung der natürli-
chen Kräfte des Bodens zur Erzeugung von Pflanzen und 
Tieren sowie die Verwertung der dadurch selbst gewonne-
nen Erzeugnisse verstanden. Als Boden gelten in diesem 
Zusammenhang gegebenenfalls auch Wasser und Substrate 
(TFM 2021b).

Die Frage, ob land- und forstwirtschaftliches Vermögen 
und mithin bewertungsrechtlich ein Betrieb der Land- und 
Forstwirtschaft vorliegt, ist im Vorfeld der Bewertung zu 
beantworten. Bei der überwiegenden Anzahl der Bewer-
tungsfälle ist die Antwort leicht zu finden, so werden ein 
Einfamilienhaus in einer Einfamilienhaussiedlung oder ein 
Hotel in der Innenstadt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 
nicht zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen, son-
dern zum Grundvermögen gehören, während ein Acker-
flurstück mitten in einer Ackerfläche oder eine Waldfläche 
mitten im Wald mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zum 
land- und forstwirtschaftlichen Vermögen gehören. Es 
gibt jedoch auch Ausnahmen dahingehend, dass beispiels-
weise ein Objekt in der Ortslage tatsächlich der Land- und 
Forstwirtschaft dienen kann oder dass eine aktuell land-
wirtschaftlich genutzte Fläche in absehbarer Zeit als Bau‑, 
Gewerbe- oder Industrieland genutzt werden könnte, in 
letzterem Fall kommt gegebenenfalls eine Bewertung der 
Landwirtschaftsfläche wie Grundvermögen in Betracht 
(§ 233 BewG).

Darüber hinaus können die Grenzen zwischen den Ver-
mögensarten auch innerhalb ein und desselben Objek-
tes fließend sein. So dienen beispielsweise im ländlichen 
Raum Grundstücke oftmals im vorderen Teil Wohnzwe-
cken (Grundvermögen) und im hinteren Teil der landwirt-
schaftlichen Urproduktion (land- und forstwirtschaftliches 
Vermögen). Ebenso kann beispielsweise ein Gewächshaus 
zur Erzeugung von Pflanzen (Urproduktion) oder zu Ver-
kaufszwecken von Handelsware (keine Urproduktion) 
oder gegebenenfalls beiden Zwecken gleichzeitig dienen. 
In den beschriebenen Fällen ist eine Abgrenzung der Ver-
mögensarten voneinander erforderlich.

9	 Nutzungen des Betriebes der 
Land- und Forstwirtschaft

Wenn feststeht, dass land- und forstwirtschaftliches Ver-
mögen vorliegt, besteht automatisch ein Betrieb der Land- 
und Forstwirtschaft im bewertungsrechtlichen Sinne (sie-
he Kap. 8). Der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft setzt 
keine Mindestgröße und im vorliegenden Kontext auch 
keine Erwerbsabsicht voraus. Auch eine einzelne kleine 
verpachtete Landwirtschaftsfläche begründet beim Eigen-
tümer einen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft. Der 
Betrieb der Land- und Forstwirtschaft kann nach dem 
Gesetzestext die in der nachfolgenden Tab. 2 aufgeführten 
34 Nutzungen beinhalten (§§ 234, 240 und 242 BewG).

Die einzelnen Nutzungen kommen jedoch unterschied-
lich häufig vor. Landwirtschaftliche Nutzung (Nutzung 1) 
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und forstwirtschaftliche Nutzung (Nutzung  2) nehmen 
zusammen erwartungsgemäß den größten Teil der Fläche 
Thüringens ein (TLS 2022). Weinbauliche Nutzung (Nut-
zung 4) und gärtnerische Nutzungen (Nutzungen 5 bis 8) 
sind in Thüringen erfahrungsgemäß regional begrenzt. 
Häufig wird auch die Nutzung 28 (Hofstelle) in den Fest-

stellungsbescheiden zum Grundsteuerwert zu finden sein. 
Alle anderen Nutzungen sind bei Vorliegen der entspre-
chenden Voraussetzungen in Thüringen ebenfalls denkbar. 
Die Bewertung der Nutzungen für den Zweck der Grund-
steuer erfolgt gemäß § 237 BewG.

Tab. 2: Nutzungen des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft nach dem siebenten Teil des Bewertungsgesetzes (BweG)

Nummer Nutzung

1 Landwirtschaftliche Nutzung

2 Forstwirtschaftliche Nutzung

3 Bewirtschaftungsbeschränkung Forstwirtschaft

4 Weinbauliche Nutzung

5 Gemüsebau – Freiland

6 Gemüsebau – unter Glas- und Kunststoffen

7 Blumen und Zierpflanzenbau – Freiland

8 Blumen und Zierpflanzenbau – unter Glas und Kunststoffen

9 Obstbau – Freiland

10 Obstbau – unter Glas und Kunststoffen

11 Baumschulen – Freiland

12 Baumschulen – unter Glas und Kunststoffen

13 Kleingarten- und Dauerkleingartenland

14 Gartenlaube größer 30 m2

15 Hopfen

16 Spargel

17 Wasserflächen ohne oder mit geringer Nutzung (Fischertrag kleiner 1 kg/Ar)

18 Wasserflächen bei stehenden Gewässern (Fischertrag zwischen 1 kg/Ar und 4 kg/Ar)

19 Wasserflächen bei stehenden Gewässern (Fischertrag größer 4 kg/Ar)

20 Wasserflächen bei fließendem Gewässer mit Fischertrag

21 Saatzucht

22 Weihnachtsbaumkulturen

23 Kurzumtriebsplantagen

24 Abbauland

25 Geringstland

26 Unland

27 Windenergie

28 Hofstelle

29 Wirtschaftsgebäude der Fass- und Flaschenweinerzeugung

30 Wirtschaftsgebäude der Imkerei

31 Wirtschaftsgebäude der Wanderschäferei

32 Wirtschaftsgebäude des Pilzanbaus

33 Wirtschaftsgebäude der Produktion von Nützlingen

34 Wirtschaftsgebäude sonstiger Nebenbetriebe
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10	  Gesetzliche Klassifizierung

Die land- und forstwirtschaftlichen Betriebsflächen sind 
einer Nutzung, innerhalb der gärtnerischen Nutzung 
einem Nutzungsteil, oder einer Nutzungsart zuzuordnen 
(§ 234 BewG). Diese Zuordnung ist die gesetzliche Klassifi- 
zierung. Die Bodenschätzung nach dem Bodenschätzungs-
gesetz stellt per se eine gesetzliche Klassifizierung der bo-
dengeschätzten Flächen als landwirtschaftliche Nutzung 
(Nutzung 1) dar. Randständige Abweichungen von dieser 
Regel sind insofern möglich, als dass tatsächlich auch einige 
andere zulässige Nutzungen, beispielsweise die Nutzung 5, 
Gemüsebau im Freiland, auf einer bodengeschätzten Fläche 
stattfinden können. Die Amtlichen Landwirtschaftlichen 
Sachverständigen der Finanzämter sind dazu angehalten, 
die gesetzliche Klassifizierung der anderen Nutzungen in 
jeder Gemarkung im Rahmen der Bodenschätzung weit-
gehend mit zu erledigen (TFM 2021a, Tz. 11.2.1).

Eine andere Quelle für Aussagen über die gesetzliche 
Klassifizierung sind die Angaben in den Feststellungser-
klärungen zum Grundsteuerwert. Diese können, wenn sie 
fachlich geprüft worden sind, zur Vervollständigung der 
Informationen zur gesetzlichen Klassifizierung beitragen. 
Ebenso können durch die Finanzverwaltung Anfragen 
zum Vorkommen und zum Umfang bestimmter spezieller 
Nutzungen im Einzelfall oder landesweit an andere Stellen 
(Behörden, Verbände usw.) gestellt werden.

In Thüringen ist die gesetzliche Klassifizierung nach 
dem Bewertungsgesetz gemäß § 9 Abs. 8 Nr. 2 Thüringer 
Vermessungs- und Geoinformationsgesetz genauso wie die 
Bodenschätzung Bestandteil des amtlichen Liegenschafts-
katasters. Die Datenebene AX_Bewertung in ALKIS (TMIL 
2021) wird in Thüringen dementsprechend aktiv aufgebaut 
und gepflegt. Die in ihren Außengrenzen aktualisierten 
Bodenschätzungsflächen bilden quasi einen Grundstock 
der gesetzlichen Klassifizierung mit der Nutzung 1 (land-
wirtschaftliche Nutzung). Für eine Anzahl Gemarkungen 
in Thüringen liegt die gesetzliche Klassifizierung bereits 
vollständig vor. Der Datenbestand wird, wie vorstehend 

beschrieben, fortlaufend weiter ausgebaut (Abb. 4). Ziel ist 
es, zur zweiten Hauptfeststellung zum 1. Januar 2029 (§ 221 
BewG) einen bezüglich der Nutzungen weitestgehend voll-
ständigen aktuellen Datenbestand in ALKIS vorliegen zu 
haben.

11	  Grundsteuerviewer Thüringen

Nachdem abzusehen war, dass Grundstückseigentüme-
rinnen und Grundstückseigentümer die Feststellungs-
erklärung zur neuen Grundsteuer aktiv selbst ausfüllen 
müssen, stellte sich im Bereich Land- und Forstwirtschaft 
insbesondere die Frage, aus welcher Quelle die Betroffenen 
die Ertragsmesszahl (siehe Kap.  6) für eine sachgerech-
te Erklärung der landwirtschaftlichen Nutzung (52 % der 
Landesfläche) beziehen können. Während Lage- und Flur
stücksbezeichnungen sowie Flächengrößen gegebenenfalls 
aus persönlichen Unterlagen (Kaufvertrag, Grundbuchaus-
zug usw.) oder etablierten Auskunftssystemen (Geoproxy, 
Thüringenviewer) hätten entnommen werden können, 
blieb die Ertragsmesszahl, die gemäß § 14 BodSchätzG 
von der mit der Führung des Liegenschaftskatasters beauf-
tragten Behörde, in Thüringen dem TLBG, anlassbezogen 
zu berechnen ist, weitgehend im Verborgenen. Vermieden 
werden sollte auch, dass hunderttausend Eigentümer von 
Landwirtschaftsflächen bei der Katasterverwaltung (kos-
tenpflichtig) nach einem Katasterauszug mit Ertragsmess-
zahl nachfragen. Als Ergebnis der Diskussion wurde die 
Bereitstellung eines Sonder-Liegenschaftskatasterauszuges 
für Zwecke der Grundsteuer vereinbart. Der Sonderauszug 
wird durch das TLBG im Internet über den Grundsteuer-
viewer Thüringen bereitgestellt (TLBG 2022). Ein Vorteil 
der Auskunft über den Grundsteuerviewer besteht darin, 
dass gegebenenfalls neben der Ertragsmesszahl auch eine 
Reihe anderer Angaben aus dem Liegenschaftskataster, die 
für die Feststellungserklärung gebraucht werden, wie bei-
spielsweise Gemeinde, Gemarkung, Flur/Flurstück, amt-
liche Flächengröße und die Art der Nutzung, gleich mit-

präsentiert werden.
Bei der Konzeption des Grundsteuerviewers 

wurde bewusst nicht zwischen land- und forst-
wirtschaftlichem Vermögen und Grundvermögen 
unterschieden, denn dies hätte im Vorfeld eine Ge-
neralabgrenzung der Vermögensarten für sämtli-
che Flurstücke in Thüringen vorausgesetzt. Aus 
diesem Grund enthält der Sonder-Liegenschafts-
katasterauszug durchweg auch den Bodenricht-
wert, welcher eigentlich nur für die Erklärung des 
Grundvermögens erforderlich ist. Ein Unterschied 
besteht jedoch bei der Angabe zur Nutzung von 
Flurstücken dahingehend, dass im Auszug ent-
weder Informationen zur tatsächlichen Nutzung 
(AX_Tatsaechliche Nutzung) oder zur gesetzli-
chen Klassifizierung (AX_Bewertung) dargestellt 
werden. Dies ist damit zu begründen, dass die In-
formationen zur tatsächlichen Nutzung und zur 

Feststellungs-
erklärung

Grundstückseigentümerinnen/
Grundstückseigentümer

Finanzverwaltung

Bearbeitung fachliche
Prüfung

Bodenschätzung

gesetzliche
Klassifizierung

gesetzliche
Klassifizierung

ALKIS
AX_Bewertung

gesetzliche
Klassifizierung

Feststellungs-
bescheid

Feststellungs-
bescheid

per se
für LN usw.

ergänzend lt.
VR BodSchätzG

Abb. 4: Schema zum Aufbau und zur Laufendhaltung der AX_Bewer-
tung in Thüringen
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gesetzlichen Klassifizierung aufgrund völlig verschiedener 
Rechtsgrundlagen erhoben werden (Katastervorschrif-
ten; Bewertungsgesetz) und beide Angaben im Einzelfall 
durchaus begründet voneinander abweichen können. Um 
hier für die Nutzer des Grundsteuerviewers von vornher-
ein vermeintliche Widersprüche zu vermeiden, wurden für 
die Präsentation folgende Regeln vereinbart: a) Wenn für 
ein Flurstück eine gesetzliche Klassifizierung vorliegt, wird 
anstelle der tatsächlichen Nutzung die gesetzliche Klassi-
fizierung angezeigt, b) wenn nur ein Teil eines Flurstücks 
gesetzlich klassifiziert ist, wird die verbleibende Flur
stücksfläche konsequent mit einem Platzhalter als »Fläche 
anderer Nutzung« ausgewiesen.

12	  Fazit und Ausblick

Mit dem Grundsteuer-Reformgesetz wurden die Wertansät-
ze für die Grundsteuer neu gefasst. Bei der Bewertung von 
Grundbesitz für die Grundsteuer wird wie bisher zwischen 
land- und forstwirtschaftlichem Vermögen und Grundver-
mögen unterschieden. Die Abgrenzung der Vermögens-
arten erfolgt im Vorfeld der Bewertung. Die Bewertungs-
einheit des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens, der 
Betrieb der Land- und Forstwirtschaft, kann 34 verschiede-
ne Nutzungen annehmen, welche nach dem Bewertungs-
gesetz als gesetzliche Klassifizierung festgelegt werden. Die 
flächenmäßig wichtigsten Nutzungen in Thüringen sind 
die landwirtschaftliche Nutzung und die forstwirtschaftli-
che Nutzung. Die Bewertung der landwirtschaftlichen Nut-
zung für die neue Grundsteuer erfolgt unter Zuhilfenahme 
der Ertragsmesszahl, welche ihrerseits ein Ergebnis der 
Bodenschätzung nach dem Bodenschätzungsgesetz ist. Er-
gebnisse der Bodenschätzung werden in Thüringen neben 
dem steuerlichen Zweck auch für einer Reihe nichtsteuerli-
cher Zwecke (z. B. Flurneuordnung, Standort- und Boden-
funktionsbewertung) genutzt. Die Bodenschätzung liegt in 
Thüringen weitestgehend flächendeckend in ALKIS vor. 
Einzelne noch fehlende Flächen werden zeitnah von den 
Schätzungsausschüssen der Finanzämter nachgeschätzt; 
bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen wird 
die Bodenschätzung gegebenenfalls auch inhaltlich über-
arbeitet. Die bodengeschätzten Landwirtschaftsflächen 
bilden quasi den Grundstock der gesetzlichen Klassifi-
zierung (AX_Bewertung) in Thüringen. Flächen anderer 
Nutzungen werden dem Datenbestand fortlaufend hinzu-
gefügt. Es wird angestrebt, dass zur nächsten Hauptfest-
stellung zum 1. Januar 2029 eine weitgehend vollständige 
gesetzliche Klassifizierung in ALKIS vorliegt. Auskünfte 
aus dem Liegenschaftskataster, die für das Ausfüllen der 
Feststellungserklärung zum Grundsteuerwert erforderlich 
sein können, beispielsweise zur Ertragsmesszahl, erhal-
ten die Grundstückseigentümerinnen und Grundstücks-
eigentümer in Thüringen über den Grundsteuerviewer. 
Der Grundsteuerviewer Thüringen steht nach Absprache 
mit dem TLBG auch für aktuelle und künftige Bewer- 
tungsstichtage (1.1.2023, 1.1.2024, …) im Internet bereit.
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